
Gemeinde 

Südbrookmerland 

Bauleitplanung 
43. Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 3.10.6 „Marie-Lührs-Weg" im Ortsteil Moordorf 

Bekanntmachung: 

Aufstellungsbeschluss  
Der Rat der Gemeinde Südbrookmerland hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2025 
die Aufstellung der 43. Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 3.10.6 "Ekelser Straße/Ringstraße" (Marie-Lührs-Weg) 
beschlossen. 

hier: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 4  3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB)  

Der Rat der Gemeinde Südbrookmerland hat in seiner Sitzung am 12,09.2019 
beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 3.10.6 für die Entwicklung von Wohnbauland im 
Verfahren nach § 13b BauGB aufzustellen. Die Voraussetzungen für die Anwendung 
dieses Verfahrens lagen vor. Der Bebauungsplan wurde mit Datum vom 10.06.2021 als 
Satzung beschlossen und am 11.08.2023 in Kraft gesetzt. 
Aufgrund der festgestellten Nicht-Anwendbarkeit des § 13b BauGB gemäß Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 18.07.2023 (BVerwG 4CN 3.22) kann der Be-
bauungsplan in der bisherigen Fassung nicht angewendet werden, da dieser innerhalb 
der Jahresfrist gerügt wurde. Nach Rücksprache mit der Genehmigungsbehörde und 
externer Rechtsberatung hat sich die Gemeinde dazu entschieden, den Bebauungsplan 
und die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplans im Regelverfahren 
aufzustellen und keinen Gebrauch von § 215a BauGB (Reparaturvorschrift) zu machen. 
Dabei erfolgt insbesondere die Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften zum 
Umweltschutz  gem.  § 1 a BauGB und die Erstellung des Umweltberichtes  gem.  § 2 a 
BauGB. 
Die betreffende Fläche befindet sich am südwestlichen Rand des Ortsteils Moordorf, 
nordwestlich angrenzend an die K 127 „Ekelser Straße" im Bereich der „Ringstraße" 
(s. untenstehende Übersichtspläne). Sie ist rund 1,23 ha groß. 
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Rathaus Victorbur 
Westvictorburer Straße 2 
26624 Südbrookmerland 
Telefon (0 49 42) 209-0 
Telefax (0 49 42) 209-444 
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Übersichtsplan Änderungsbereich 43. Änderung des Flächennutzungsplans (ohne Maßstab) 
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Übersichtsplan räumlicher Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 3.10.6 
„Marie-Lührs-Weg", (ohne Maßstab) 
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Gem.  § 3 Abs. 1 BauGB wird hiermit bekanntgegeben: 
Die Veröffentlichung der Entwürfe der Bauleitplanungen mit Begründungen und 
Umweltbericht entsprechend den Bestimmungen des BauGB erfolgt in der Zeit vom 

15. Juni 2026 bis einschl. zum 15. Juli 2026 

• auf der Website der Gemeinde Südbrookmerland: 
https://vvww.suedbrookmerland.de/wohnen-bauen/bauleitplanung  

• auf dem UVP-Verbund-Portal:  https://uvp-verbund.de  

Als andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten besteht im o.g. Zeitraum die 
Möglichkeit, die Planunterlagen auch bei der Gemeinde unter der u. g. Adresse zu den 
üblichen Öffnungszeiten einzusehen (Montag bis Freitag: 8:30 — 12:30 Uhr und 
Donnerstag zusätzlich 14:00 — 17:30 Uhr). 
Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben 
werden. Diese sollen elektronisch übermittelt werden (per E-Mail unter 
bauleitplanung@suedbrookmerland.de); sie können bei Bedarf aber auch auf 
anderem Weg (schriftlich oder mündlich zur Niederschrift) abgegeben werden. Die 
Kontaktdaten hierfür sind: 

Gemeinde Südbrookmerland 
Westvictorburer Straße 2 
26624 Südbrookmerland  
Tel.:  04942/209-308 o. 311 

Auch Kinder und Jugendliche sind Teil der Öffentlichkeit. 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben können. 
Für die Änderung des Flächennutzungsplans wird gemäß § 3 Abs. 3 BauGB darauf 
hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 
UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 UmwRG mit  alien  Einwendungen ausgeschlossen ist, 
die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können. 
Weiter wird darauf hingewiesen, dass Privatpersonen mit der Abgabe einer 
Stellungnahme der Verarbeitung ihrer angegebenen Daten wie Name, Adressdaten und 
Angaben zu Grundstücken nach der EU-DSGVO zustimmen, soweit sie für gesetzlich 
bestimmte Dokumentationspflichten und der Informationspflicht der Privatperson 
gegenüber erforderlich sind. 
Es wird auf die Datenschutzerklärung der Gemeinde Südbrookmerland gemäß Artikel 13 
der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) hingewiesen, die im Internet unter 
https://www.suedbrookmerland.detwohnen-bauen/bauleitplanung  
eingesehen werden kann („Informationspflichten nach Art. 13 DS-GVO bei der Erhebung 
von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB"). 
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T. Erdwiens) 

Diese Bekanntmachung ist gemäß § 7 der Hauptsatzung der Gemeinde 
Südbrookmerland auf der Internetseite der Gemeinde unter 
https://www.suedbrookmerland.de/qemeindeibekanntmachungen und im 
Bekanntmachungskasten des Rathauses in 26624 Südbrookmerland, Westvictorburer 
Straße 2 einzusehen, sowie außerdem auf dem UVP-Verbund-Portal  https://uvp-
verbund.de. 

Südbrookmer d, den 05. Juni 2026 
Der B" rmeiser  

Aushang vom: 

Abgenommen am: 
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